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Energieberatung

Kostenlose telefonische Energieberatung der Klimaregion 
Rhein-VoreifelinKooperationmitderVerbraucherzentraleNRW
am 20. Oktober 2021 von 14 bis 17.45 Uhr, Anmeldung erforderlich 
unter:  02222 945-285,  tobias.gethke@stadt-bornheim.de

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 02227 9320-0, Fax: 02227 9320-33
E-Mail: sbbmail@sbbonline.de
Homepage: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffnungszeiten Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
1. + 3. Sa. im Monat 09:00 - 13:00 Uhr 

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-460, Fax: 02222 945-115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Homepage: www.vhs-bornheim-alfter.de

24-Stunden-Hotline für Störungen der Wasserversorgung, Ab-
wasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung:  02227 9320-77 oder 
Störungsmeldungunterwww.stadtbetrieb-bornheim.de

Service

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  02222 3716
Zugang nur mit Online-Ticket!

Aktuelle Infos und Tickets gibt es unter: 
www.hallenfreizeitbad.de

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 938-565, Fax: 02222 938-567
E-Mail: stadtbuecherei@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de/stadtbuecherei

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Alle Fraktionen bieten regelmäßig Sprechstunden in ihren Büros 
im Servatiuscenter, Servatiusweg 19-23, Gebäude B, 3. OG. an. 
CDU  02222 9956325, cdu-fraktion@rat.stadt-bornheim.de
SPD  02222 9956331, fraktion@spd-bornheim.nrw
Bündnis 90/Die Grünen  02222 9956328, 

0151 20746104, gruene@rat.stadt-bornheim.de
UWG/Forum  02222 9956345, h.g.feldenkirchen@t-online.de
FDP  02222 9956355, fraktion@fdp-bornheim.de
ABB  0151-72211101, bornheimer123@yahoo.de

Fraktionen

Bürgersprechstunde in der Regel jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat ab 16 Uhr. Anmeldung notwendig unter  02222 945-101

Bürgermeister

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-0, Fax: 02222 945-126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de
Amt für Kinder, Jugend und Familien:
Brunnenallee 31, 53332 Bornheim,  02222 9437-0
Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 02222 945-181 oder -182
Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration: DieAbteilungfürSoziales,Seniorenund 
Integration ist am Mittwoch geschlossen. Die Abteilung Schulen 
(Brunnenallee31a)folgtdenallgemeinenÖffnungszeiten.
Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
Besucher aller Dienststellen müssen einen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz tragen.

Die Sitzungen sind öffentlich.
Die Termine gelten vorbehaltlich möglicher Einschränkungen.

Bitte beachten Sie zur Teilnahme die aktuell geltende Coronaschutzverordnung.
Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Publikumsplätzen zur Verfügung.

Diese werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.
Anmeldungen können per E-Mail an claudia.gronewald@stadt-bornheim.de oder

telefonisch unter 02222 945-218 erfolgen.
In den Sitzungsräumlichkeiten ist mindestens eine medizinische Maske zu tragen.

Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind Personen, die aus medizinischen Gründen keine 
Maske tragen können. Dies ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen.

Am zugewiesenen Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden.
Bei einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder darüber müssen die Teilnehmer*innen außerdem 

 vollständig geimpft oder genesen sein oder über einen bescheinigten höchstens 48 Stunden 
zurückliegenden negativen Corona-Antigen-Schnell- oder PCR-Test verfügen. 

Die Nachweise sind am Eingang vorzuzeigen.
Aktuelle Informationen im Internet unter www.bornheim.de

oder unter session.stadt-bornheim.de.

Die nächsten Sitzungen 
Mobilitäts- und Verkehrs - 
entwicklungs ausschuss
Dienstag, 26.10.2021, 18 Uhr, Ratssaal des 
 Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 27.10.2021, 18 Uhr, Ratssaal des 
 Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2

Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag, 28.10.2021, 18 Uhr, Ratssaal des 
Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2

SUTI-Center Bornheim: 
Einfach hingehen und impfen lassen

Das mobile Impfteam des Rhein-Sieg-Kreises 
macht zum zweiten Mal Station in Bornheim. Unter 
dem Motto „Einfach hingehen und impfen lassen“ 
haben Personen ab 12 Jahren wieder die Möglich-
keit, sich an den Donnerstagen, 28.  Oktober und 
18. November 2021, jeweils von 10 bis 17 Uhr im SU-
TI-Center, Schumacherstraße 3-11 (Anfahrt über 
Bonner Straße 93) in Bornheim-Roisdorf, impfen 
zu lassen. Eine Anmeldung oder ein Termin sind 
nicht erforderlich.
Das Angebot ist kostenlos. Geimpft wird mit den 
Impfstoffen „Biontech“ (zwei Impfungen notwen-
dig) oder „Johnson & Johnson“ (eine Impfung 
reicht). Mitzubringen sind Personalausweis, Impf-

pass (wenn vorhanden) und wenn möglich der 
ausgefüllte Aufklärungsbogen. Dieser kann online 
unter www.impfen-info.de und www.rki.de her-
untergeladen werden. Dort gibt es 
auch weitere Informationen zur 
Corona-Schutzimpfung.

Stadt Bornheim Amtliche Bekanntmachung
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Öffentliche Bekanntmachung zum Widerspruchsrecht gegen Auskünfte aus dem Melderegister
Nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) ist die Stadt Born-
heim als Meldebehörde zu verschiedenen Datenübermitt-
lungen von Personendaten aus dem Melderegister ver-
pflichtet.

Gegen folgende Datenübermittlungen steht den Betroffe-
nen ein Widerspruchsrecht zu:

1.  Übermittlung von Daten eines Familienangehörigen an 
eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, wenn 
der Familienangehörige der meldepflichtigen Person 
nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaft angehört – soweit die Daten nicht für 

Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen Reli-
gionsgesellschaft übermittelt werden – gemäß § 42 Abs. 
2 BMG

2.  Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen und 
anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene gemäß § 50 Abs. 1 BMG

3.  Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
gemäß § 50 Abs. 2 BMG

4.  Übermittlung von Daten aller volljährigen Einwohner an 
Adressbuchverlage für die Herausgabe von Adressbü-
chern (Adressenverzeichnisse in Buchform) gemäß § 50 
Abs. 3 BMG

5.  Übermittlung von Daten zu Personen, die im Folgejahr 
volljährig werden, an das Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr zum Zwecke der Über-
sendung von Informationsmaterial gemäß § 58c Abs. 1 
Soldatengesetz

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Stadt Bornheim, Rathaus, Bürgerbüro (Raum 257), Rat-

hausstraße 2, 53332 Bornheim, zu erklären und gilt bis zu 
dessen Widerruf.

Ein entsprechender Vordruck ist auch im Internet unter 
www.bornheim.de/buergerservice/interaktive-formulare 
zum Download eingestellt.

Bornheim, den 30.09.2021

Stadt Bornheim
gez. Christoph Becker
Bürgermeister

Personen ab zwölf Jahren können sich in Bornheim ohne 
Anmeldung impfen lassen


